
Hausordnung 

 

1. Die Hausordnung dient zur Regelung des Umgangs und Verhaltens im Zusammenhang des 

CVJM Heims des CVJM Hermannsburg, Waldstraße 8, 29320 Hermannsburg. 

 

2. Die Nachtruhe im Haus beginnt um 22:00 Uhr. Danach finden grundsätzlich keine 

Veranstaltungen des CVJM mehr statt. Ausnahmen von dieser Regelung sind nach Absprache 

mit dem Geschäftsführer, den Bewohnern und Nachbarn möglich. 

 

3. Die Gruppenleiter verpflichten sich, für ein diszipliniertes Verhalten ihrer Gruppe zu sorgen, 

insbesondere diese dazu anzuhalten, das Grundstück und die Räume einschließlich des 

Inventars pfleglich zu behandeln und nicht mutwillig zu beschädigen. 

Die Benutzer sind verpflichtet, jeden Schaden unverzüglich dem Geschäftsführer mitzuteilen. 

Sie haften für alle Beschädigungen und Verluste an Einrichtungsgegenständen, die auf 

Veranstaltungen zurückzuführen sind. 

4. Nach der Benutzung sind die in Anspruch genommenen Räume so zu verlassen, dass sie von 

der nächsten Gruppe wieder genutzt werden können. Das heißt, die Räume sind zu lüften, 

der Boden zu fegen und gegebenenfalls feucht zu wischen. 

 

5. Gegebenenfalls ist das Geschirr abzuwaschen und einzuräumen. Der Kühlschrank, der Herd 

und die Spüle sind aus hygienischen Gründen nach Gebrauch gründlich zu säubern; gleiches 

gilt für die Toiletten. 

 

6. Fahrräder werden auf dem dafür vorgesehenen Ort abgestellt. PKWs müssen 

ordnungsgemäß am Straßenrand der Waldstraße geparkt werden. 

 

7. Sport- und Ballspiele sind auf dem Grundstück unerwünscht. 

 

8. Das Rauchen in den Räumen des CVJM-Heims ist verboten. 

 

9. Ausschank und Genuss alkoholischer Getränke sind grundsätzlich nicht gestattet! Für 

besondere Veranstaltungen können alkoholische Getränke im Rahmen des 

Jugendschutzgesetzes ausgegeben werden.  Der Umgang mit dem Alkohol soll dabei in 

verantwortungsvoller Weise und unserer christlichen Überzeugung entsprechend erfolgen. 

 

10. Die Nutzung des CVJM Heims zu anderen Zwecken als den Gruppenstunden der Kreise bedarf 

grundsätzlich der Zustimmung des geschäftsführenden Vorstandes. 

 

Der Vorstand 


